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sungsrecht (insbesondere Art. 140 GG) mM1t einbezieht. Lobende Erwähnung verdient
schließlich auch das austührliche Lıteratur- und Sachverzeichnis. KRKHODE
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Nach der deutschen Strafprozeß ßordnung sınd Geıistliche b€l' das, W as ihnen 1n iıhrer

Eigenschaft als Seelsorger anvertiraut worden der bekannt geworden ist; D: Verweıige-
LUINLS des Zeugnisses berechtigt; eın Ühnliches Zeugnisverweigerungsrecht sicht auch die
Zıvilprozeßordnung VO  S Zudem hat sıch der deutsche Staat auch 1M Reichskonkordat
SE Gewährleistung dieser Rechte verpflichtet.

Dıie vorliegende, VO der Juristischen Fakultät der Johann Wolifgang Goethe-Univer-
sıtät Frankturt Al Maın ANSCHOIMNINEN! Dissertation stellt 1n ıhrem ersten Kap die hısto-
riıschen und systematıschen Grundlagen der Zeugnisverweigerungsrechte dar. S1e sınd
ursprünglıch aUus dem Beichtgeheimnis hervorgegangen, wurden spater aber auftf die
Ausübung A{A Seelsorge ın eiınem umfiassenden 1nnn ausgeweıtet. Die Zeugnisverweige-
rungsrechte dienen VOT allem dem Schutz des Vertrauensverhältnisses zwıischen denen,
die sıch dıe Seelsorger wenden, un! den Seelsorgern. Als weıtere Normzwecke be-

die Diıssertation den Schutz der Privatsphäre dessen, der sıch anvertraut, die Ver-
meıdung exıstentieller Pflichtenkollisionen aut seıten des Geıistlichen, den Schutz seıiner
Berufsfreiheit die 1IrE Verletzung des Zeugnisverweigerungsrechts gefährdet würde)
SOWIl1e den Schutz der Religionsausübung. Den Hauptteıl der Arbeıt bıldet das zweıte
Kap., 1n dem die geltenden Normen ber die Zeugnisverweigerungsrechte der Geıistli-
chen ausgelegt werden. Dabei stellt sıch VOTr allem die Frage, WCI den VO
diesen Normen verwendeten Begriff „Geistliche“ fällt. ert. legt überzeugend dar, da{fß
dieser Begriff Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts der Religionsge-
meinschaften nıcht auf die geweihten Amtsträger („Kleriker“ b7zw „ordınierte“ Amts-
traäger) eingeschränkt werden darf,; sondern den heutigen Umständen auch andere
mıiıt der Ausübung VO Seelsorge beauftragte Personen umtafßt. Was dıe katholische Kır-
che angeht, fallen daher uch Pastoral- un Gemeindereterenten und -reterentinnen
ter den Begriff des „Geıistlichen“ Sınne der staatlichen Zeugnisverweigerungsrechte.
Des weıteren wiırd gezeıgt, da: diese Rechte nıcht auf Amtstrager der christlichen Kır-
chen der der öffentlich-rechtlich verftaßten Religionsgemeinschaften beschränkt sınd,
sondern uch VO Amtstragern anderer Religionsgemeinschaften in Anspruch N}
INeN werden können; die Anerkennung solcher Rechte dabei allerdings VOTaUSs, da{ß
iıhnen eiıne Verschwie enheıtspflicht 1m Rahmen der eigenen Ordnung der betreffenden
Religionsgemeinschaft entspricht. Das dritte Kap wendet sıch der Frage ach Zeugn1s-
verweigerungsrechten VO  — kırchlichen Mitarbeitern E die nıcht den Begritff„Geistliche“ tallen. Solche Rechte sieht Verft. Vor allem bei Mitarbeitern innerhalb der
vertaßten Kırche gegeben, wenıger bei kırchlichen Mitarbeitern 1m privatrechtlichen
Bereıic

Insgesamt 1st 65 dem ert. gelungen, die m1t den Zeugnisverweigerungsrechten VOTI-
bundenen Rechtsfragen überzeugend beantworten. Allerdings 1St CS 1n der Jüngeren
Vergan enheit auf em Gebiet der Zeugnisverweigerungsrechte 1in der Praxıs uch nıcht

zro 61 Problemen gekommen. Vor Schwierigkeiten stellt 1n Zukunft vermutlich
eher die damıt verwandte Frage der Zulässigkeit VO  a Abhörmafßnahmen Es 1St NCI=

ständlıch, da{fß die Sicherheitsbehörden beı ihren Versuchen, islamistische Gewalttäter
ausfindıig machen, die renzen der Zulässigkeıit Ol Abhörmafsnahmen möglichst
weıt hinauszuschieben bestrebt sınd Angesıichts der staatlıchen Pflicht ZU Gleichbe-
handlung der verschiedenen Religionsgemeinschaften können solche Versuche A
tühren, dafß die durch die herkömmlichen Zeugnisverweigerungsrechte der Geistlichen
geschützten Vertrauensverhältnisse auf dem Umweg der Möglıchkeıit VO Öörmafßs-
nahmen letztlıch doch beeinträchtigt werden. Angesichts dessen macht die vorliegendeDissertation darauft aufmerksam, dafß der staatliche Schutz des Beicht- un Seelsorgege-heimniısses eın hoher Wert ISt, dessen Infragestellung nıcht LLUT den Kirchen, sondern der
Gesellschaft ınsgesamt Schaden zufügen würde RHODE
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